
Stadtverwaltung   
Kurort Oberwiesenthal  

                                                                                                                          

 
 

 

Tagesordnungspunkt    
                                                                                                                             
Öffentlich                                                                                                                                             
Nicht öffentlich                      

 
Sitzungsvorlage 
 

 

Beratung und Beschlussfassung im 
 
           Hauptausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 
 

TOP:  Beschlussfassung zur Vergabe der Straßenbauleistung grundhafter Ausbau der   
            Karlsbader Str. von Hausnummer 10 - 27  
 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 18.03.2025 die 
Vergabe der Straßenbauleistung grundhafter Ausbau der Karlsbader Straße von Hausnummer 
10 - 27 
 
auf der Grundlage des Angebotes vom …………… an das Unternehmen 
 
................................................................................................................................................. 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Unternehmen …………………………………….. 
mit der Leistung entsprechend des Angebots vom ……………. zu beauftragen. 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, 06.03.2025 
 
 
gez. Jens Benedict 
Bürgermeister 
 

 

Beschlossen am 18.03.2025 im                                                    Abstimmungsergebnis: 
 

  Hauptausschuss                                                                     Ja-Stimmen              ......... 
  Tourismus- und Sportausschuss                                            Nein-Stimmen         ......... 
  Stadtrat                                                                                   Stimmenthaltungen ……. 

 



Stadtverwaltung   
Kurort Oberwiesenthal  

 
 
 

 

Sachverhalt: 
 

Gemäß Stadtratbeschluß vom 04.06.2024 wird in 2025 der Straßenabschnitt von Karlsbader 
Straße 10 bis Karlsbader Straße 27 grundhaft saniert.  
Dazu wurde gemäß Vergaberichtlinien eine Ausschreibung veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung der Ausschreibung erfolgte am 04.02.2025. 
 
9 Unternehmen forderten die Unterlagen ab. 
4 Unternehmen beteiligten sich am Verfahren. 
Die Entscheidung zur Vergabe erfolgt entsprechend den auszureichenden Auswertungen: 
 
Vergabeempfehlung mit 
-Auswertung des Angebots 
-Übersicht Preisspiegel 
 
Die Angebotsauswertung wird, wie bei Vergaben üblich, als Tischvorlage ausgereicht. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

     Einnahmen :             
  

     Gesamtkosten:   ca. 677 T€ 
  

     Keine haushaltmäßige Berührung 
 
                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
 
                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
                                                                               
Bemerkungen: 
 
 
 
                                                                                   gez. Görlach 
                                                                                   Kämmerin 
 

 



Stadtverwaltung   
Kurort Oberwiesenthal  

                                                                                                                          

 
 

 

Tagesordnungspunkt        
                                                                                                                             
Öffentlich                                   
Nichtöffentlich                   

 
Sitzungsvorlage 
 

 

Beratung und Beschlussfassung im 
 

           Hauptausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 
 

TOP:  Beschlussfassung zur Vergabe der künstlerischen Leistung - Neugestaltung  
            Pyramidenfiguren - der großen Ortspyramide auf dem Marktplatz in Kurort  
            Oberwiesenthal  
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 18.03.2025 die 
Vergabe der ausgeschriebenen künstlerischen Leistung - Neugestaltung Pyramidenfiguren - 
der großen Ortspyramide auf dem Marktplatz in Kurort Oberwiesenthal 
 
auf der Grundlage des Angebotes vom …………… an den Unternehmer 
................................................................................................................................................. 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Unternehmer …………………………………. mit 
der Leistung entsprechend des Angebots vom ……………. unter Vorbehalt der Ausreichung 
der Fördermittel durch den Erzgebirgskreis zu beauftragen. 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, 06.03.2025 
 
 
gez. Jens Benedict 
Bürgermeister 
 

Beschlossen am 18.03.2025 im                                                   Abstimmungsergebnis: 
 

  Hauptausschuss                                                                     Ja-Stimmen            ...….           
  Tourismus- und Sportausschuss                                           Nein-Stimmen        ……. 
  Stadtrat                                                                                 Stimmenthaltungen  ...… 

 



Stadtverwaltung   
Kurort Oberwiesenthal  

 
 
 

 

Sachverhalt: 
 

Gemäß Förderantrag vom 01.10.2024, dem Bescheid zum förderunschädlichen 
Vorhabenbeginn in Bezug auf vorbereitende Tätigkeiten und dem Stadtratsbeschluss zum 
Haushalt 2025 vom 11.02.2025 soll in 2025 die historische Ortspyramide auf dem Marktplatz 
saniert werden. Dafür wurde zur Neugestaltung der Pyramidenfiguren eine Ausreibung zur 
künstlerischen Gestaltung veröffentlicht. Diese Ausschreibung ist durch den 
förderunschädlichen Vorhabenbeginn in Bezug auf Vorbereitende Tätigkeiten legitimiert.  
Auf Grund der zeitlichen Abfolge zur Einhaltung des Fertigstellungstermins war dieser  
Schritt in Abstimmung mit dem Bürgermeister unumgänglich. Der in Aussicht gestellte 
Förderbescheid ist seit nunmehr 4 Monaten überfällig. Auf Anfrage beim Landratsamt 
Erzgebirgskeis wird auf die Auszahlungsrückstände des Landes Sachsen verwiesen. 
Der hier zu fassende Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Ausreichung der Fördermittel. 
Nur dann erfolgt die Beauftragung durch den Bürgermeister. 
 
2 Holzbildhauermeister forderten die Unterlagen ab. 
1 Holzbildhauermeister beteiligte sich am Verfahren. 
Die Entscheidung zur Vergabe erfolgt entsprechend den auszureichenden Auswertungen: 
 
Vergabeempfehlung mit 
-Auswertung des Angebots 
-Übersicht Preisspiegel 
 
Die Angebotsauswertung wird, wie bei Vergaben üblich, als Tischvorlage ausgereicht. 
 
 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

     Einnahmen :             
  

     Gesamtkosten:   ca. 50 T€ netto 
 

     Keine haushaltmäßige Berührung 
 
                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
 

                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
                                                                               
Bemerkungen: 
 
 
 
                                                                                                        gez. Görlach 
                                                                                                        Kämmerin 
 

 



 

Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

 
Tagesordnungspunkt                                                                                                           
Öffentlich                          

                                                                                                          Nicht öffentlich                
Sitzungsvorlage 
 

 

Beratung und Beschlussfassung im 
 

           Hauptausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 
 

TOP:   Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistungen zum Vorhaben „Errichtung eines  
            Niedrigseilgartens im Kurort Oberwiesenthal“ 
 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 18.03.2025 die 
Vergabe der Bauleistungen zum Vorhaben „Errichtung eines Niedrigseilgartens im Kurort 
Oberwiesenthal“ 
 

auf der Grundlage des Angebotes vom …..……. an das Unternehmen 
 

…………… 

…………… 

…………… 
 

mit der Vergabesumme brutto ……………. 
 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Unternehmen ……………… mit den Leistungen 
entsprechend des Angebotes vom …………… zu beauftragen. 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, den 11.03.2025 
 
 
gez.- Jens Benedict 
Bürgermeister 
 

 

Beschlossen am .........................im                                       Abstimmungsergebnis: 
 

   Hauptausschuss                                                              Ja-Stimmen                    ......... 
   Tourismus- und Sportausschuss                                     Nein-Stimmen               ......... 
   Stadtrat                                                                           Stimmenthaltungen       ......... 
 
 
 
 
 



Sachverhalt: 
 

Nach Vorliegen der Baugenehmigung für die Errichtung eines Erlebnispfades als 
Niedrigseilgartens auf dem Flurstück 229, Gem. Unterwiesenthal wurden die Bauleistungen 
öffentlich ausgeschrieben. In den Bauleistungen sind alle für den Bau des Niedrigseilgartens 
erforderlichen Leistungen enthalten - Lieferung und Einbau der Niedrigseilgarten und 
Ausstattungselemente, Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Baumpflegearbeiten, 
Erstabnahme durch Spielplatzprüfer. 
 
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist lagen zwei elektronische Angebote vor. 
 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote wird der Vergabeverschlag und der 
Summenpreisspiegel zum Sitzungstermin des Stadtrates, wie bei Vergabe üblich, als 
Tischvorlage ausgereicht. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

     Einnahmen:        

  

     Gesamtkosten:   ……………….. EUR 
  
     Keine haushaltmäßige Berührung 
 
                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
  
                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Bemerkungen:     
                                 
 
                                                                                                        gez. Görlach 
                                                                                                        Kämmerin 
 
 

 


